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Sachbearbeitung  BS- Bildung und Sport 

Datum  09.06.2015 

Geschäftszeichen  BS - Ke 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales  Sitzung am 01.07.2015 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 295/15 
 

Betreff: Investitions- und Sanierungszuschüsse für Vereinssportstätten 
  
Anlagen: 1 

 
 

Antrag: 
 

1. Investitions- und Sanierungszuschüsse 
 
Investitions- und Sanierungszuschüsse für Vereinssportstätten von Ulmer 
Sportvereinen entsprechend Anlage 1 in Höhe von max. 13.171 Euro zu bewilligen. 

 

2. Zuschüsse zur Beschaffung von Sport- und Pflegegeräten 
 
Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte entsprechend Anlage 1 in Höhe von max. 
9.962 Euro zu bewilligen. 

 
Über die einzelnen Zuschussanträge wird in der Vorstandssitzung des Stadtverbandes für Sport 
am 16.06.2015 beraten.  
Über das Ergebnis dieser Beratung wird im Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales am 
01.07.2015 mündlich berichtet. 
 
 
 
 
  
 
 
Gerhard Semler 
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Sachdarstellung: 

 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: Ja für das Haushaltsjahr 2015 
Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein 

  

MITTELBEDARF 
 

INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT einmalig 

PRC: 4210-610 Förderung des Sport 
Projekt / Investitionsauftrag: 761042100090 

   

Einzahlungen  €  Ordentliche Erträge  € 

Auszahlungen 23.133 €  Ordentlicher Aufwand  € 

       davon Abschreibungen  € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto)  € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit 23.133 €  Nettoressourcenbedarf  € 

     
MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2015   2015  
bereits bewilligte Zuschüsse 
zur Beschussfassung 
anstehende Zuschüsse 
Summe 

69.163 € 
23.133 € 

 
92.296 € 

 innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC  

 € 
Verfügbar: 1.000.000 €    
Ggf. Mehrbedarf   €  fremdes Fach-/Bereichsbudget 

bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC  

    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln  € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2016 ff     

     
Auszahlungen (Bedarf):  €    
i.R. Finanzplanung 
veranschlagte Auszahlungen  € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung 
Finanzplanung 

  

 
 
 

1. Investitions- und Sanierungszuschüsse - Laufende Bauvorhaben 
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 Die einzelnen Bauvorhaben sind in Anlage 1 erläutert. Es wird vorgeschlagen, neue 

Bewilligungen in Höhe von max. 13.171 Euro zu erteilen. 

1.1. SSG Ulm 99 e.V. – Einbau einer  Ölheizungsanlage in Verbindung mit einer 
Solarthermie im alten Sportheim 

 Die SSG Ulm 99 e.V. hat am 14.10.2014 einen Zuschussantrag für den Einbau einer 
neuen Heizungsanlage eingereicht. 

 In der SfS- Vorstandssitzung am 04.11.2014 wurde für den Einbau eines neuen 
Ölbrennwert-Kessels (Gesamtkosten 9.794 Euro brutto) einem Zuschuss in Höhe von 
4.897 Euro netto zugestimmt. Die Heizung ist inzwischen eingebaut und abgerechnet. 
In einem zweiten Schritt wird eine Solarthermie installiert. Für diese Maßnahme hat der 
WLSB und die Stadt Ulm zum 21.04.2015 bzw. 23.04.2015 eine vorzeitige Baufreigabe 
erteilt. 

 Die Gesamtkosten für diese Solarthermie belaufen sich auf 17.166 Euro brutto. Von 
Seiten des WLSB werden 17.166 Euro brutto als zuwendungsfähig anerkannt. 

 Die Solarthermie wird auch von der städtischen Abteilung SUBI (Stadtplanung, 
Umwelt, Baurecht) voraussichtlich mit 35% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. 
Der Fördersatz von Seiten der kommunalen Sportförderung beträgt somit nicht 50% 
sondern 25% der zuwendungsfähigen Kosten. 

 Der Zuschuss setzt sich damit wie folgt zusammen: 
10% Eigenanteil Verein  1.717 Euro 
30% WLSB    5.150 Euro 
25% kommunale Sportförderung 4.291 Euro 
35% SUBI    6.008 Euro 

 Die Verwaltung schlägt vor, einen Zuschuss in Höhe von max. 4.291 Euro brutto 
zu gewähren und bei Bedarf, sofern sich in der Höhe des Zuschusses von Seiten 
SUBI zwischen Planung und Bewilligung eine Abweichung ergeben sollte, die 
Differenz zu übernehmen. 

 

1.2. TSG Söflingen 1864 e.V. – Austausch der Heizung in der Tennishalle 

 Der Verein hat am 13.10.2014 einen Zuschussantrag für den Austausch der veralteten 
und öfters defekten Heizung in der 3-Feld-Tennishalle eingereicht. 

 Die alte Heizung soll durch eine energiesparende Gas-Infrarot-Strahlerheizung ersetzt 
werden. Die Kosten für diese Heizung betragen 18.653 Euro brutto. Nach 
Berücksichtigung von 30% Vorsteuerabzug  belaufen sich die zuwendungsfähigen 
Kosten auf 17.760 Euro netto. 

 Von Seiten des WLSB werden maximal die Kosten für eine 2-Feld-Tennishalle 
bezuschusst und deshalb zusätzlich 1/3 der Kosten in Abzug gebracht. 

 Die Verwaltung empfiehlt, abweichend vom WLSB die kompletten Netto-Kosten 
in Höhe von 17.760 Euro netto zu fördern und der TSG Söflingen für die neue 
Heizung einen Zuschuss in Höhe von max. 8.880 Euro netto zu gewähren. 

 

2. Sportgeräte /Pflegegeräte 

 Die einzelnen Anschaffungen sind in Anlage 1 erläutert. Es wird vorgeschlagen, neue 
Bewilligungen in Höhe von max. 9.962 Euro zu erteilen. 
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2.1. TSG Söflingen 1864 e.V. – Teppich für Rhythmische Sportgymnastik 

 Der Verein hat am 28.04.2015 einen Zuschussantrag für einen neuen Teppich für das 
Leistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik eingereicht. Die alte Teppichfläche ist 
verschlissen. 

 Die Kosten für die Teppichfläche 14 m x 14 m belaufen sich auf 4.500 Euro brutto. 

 Die Verwaltung schlägt vor, der TSG Söflingen 1864 e.V. einen Zuschuss in Höhe 
von max. 2.250 Euro brutto zu gewähren. 

 

2.2. Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen e.V. – Anschaffung eines Minitraktors 

 Der Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen hat am 21.05.2015 einen Zuschuss für den 
Kauf eines Minitraktors eingereicht. Dieser ist für die Pflege des Reithallenbodens 
erforderlich. 

 Der kaputte Traktor, der im Frühjahr 2010 vom Verein gebraucht erworben wurde, ist 
nicht mehr reparabel. Für diesen Traktor wurde damals ein städtischer Zuschuss in 
Höhe von 3.808 Euro ausbezahlt. 

 Der Verein beabsichtigt einen Kubota Allradtraktor mit 25 PS und 898 cm³  
anzuschaffen. 

 Die Kosten für dieses Gerät belaufen sich auf 11.424 Euro brutto. 

 Die Verwaltung empfiehlt, dem Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen e.V. einen 
Zuschuss in Höhe von max. 5.712 Euro brutto zu gewähren. 

 

2.3. Radfahrerverein Söflingen 1896 e.V. – Anschaffung von 2 Radballrädern 

 Der Radfahrerverein Söflingen 1896 e.V. hat am 24.02.2015 einen Zuschuss für 
2 Radballräder beantragt. 

 Der Verein hat neben vier Seniorenmannschaften auch im Schüler- und Jugendbereich 
mehrere Mannschaften. Die Mannschaften spielen in den unterschiedlichen Ligen und 
somit zeitweise auch an verschiedenen Orten. Dies hat zur Folge, dass jede 
Mannschaft zwei Radballmaschinen benötigt. 

 Außer 12 Erwachsenen –Radballern sind derzeit 12 Nachwuchsradballer im 
Trainingsbetrieb aktiv.  

 Um den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können mussten wieder 2 Radballräder 
angeschafft werden. 

 Die Kosten für die zwei im Dezember 2014 neu angeschafften Radballräder belaufen 
sich auf 4.658 Euro  brutto. Von Seiten des WLSB werden maximal 2.000 Euro je 
Radballmaschine als zuwendungsfähig anerkannt. 

 Die Verwaltung empfiehlt, dem Radfahrerverein Söflingen e.V.  einen Zuschuss 
in Höhe von max. 2.000 Euro brutto für 2 Radballräder zu gewähren. 
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